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1 Einleitung 

Der vorliegende Leitfaden dient der Information der durch das Gebäudemanagement E26 der Stadt Aachen extern 
beauftragten Architekten und Ingenieure. Der Inhalt des Leitfadens und die daraus resultierenden Leistungen 
werden vertraglich im Rahmen der jeweiligen Beauftragung vereinbart.  

Der Leitfaden hat zum Ziel die wesentlichen Abläufe im Projekt für die extern beauftragten Architekten und 
Ingenieure verbindlich darzustellen und deren Art der Ausarbeitung zu definieren.  

Abweichungen von den im Leitfaden beschriebenen Abläufen sind mit dem jeweiligen Projektleiter abzustimmen. 
Eine eventuell erforderliche interne Abstimmung innerhalb des Gebäudemanagements wird durch den Projektleiter 
bei Bedarf durchgeführt. 

Der jeweils aktuelle Stand des Leitfadens kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/gebaeudemanagement/SERVICE/4_downloads/index.ht
ml 

 

2 Allgemeines 

 Erreichbarkeitsliste  

Zu Projektbeginn ist eine Erreichbarkeitsliste durch den extern beauftragten Architekten mit Zuständigkeiten, 
Postadresse, Telefon- und Faxnummern, E-Mail-Verteilern und einem zentralen Ansprechpartner zu erstellen und 
allen Beteiligten zu übergeben. Mit Projektfortschritt ist diese Liste fortzuschreiben und um die beauftragten Firmen 
zu erweitern.  

 

3 Berichtswesen 

 Allgemein   

Treten Ereignisse im Verlauf des Projektes ein, die die im Vorfeld definierten Projektziele hinsichtlich Funktion, 
Kosten, Termine, Qualität o.ä. beeinflussen, ist der Projektleiter unmittelbar schriftlich zu informieren.  

Werden durch das Ereignis auch andere am Projekt beteiligte Planer betroffen, sind diese ebenfalls schriftlich zu 
informieren.  

Informationen können per Mail zu gesandt werden, wichtige Dokumente/ Unterlagen sind per Post zuzustellen.  

 Protokolle    

Besprechungen sind in einem Protokoll schriftlich zu dokumentieren und den Beteiligten zuzuschicken. Der 
Versand kann per Mail erfolgen. 

https://www.aachen.de/in-aachen-leben/planen-bauen/gebaeudemanagement-stadt-aachen/themenuebersicht/
externe-planer-leitfaden/medien/leitfaden-externe-c-e26-2023.pdf?cid=xlz

https://www.aachen.de/in-aachen-leben/planen-bauen/gebaeudemanagement-stadt-aachen/themenuebersicht/externe-planer-leitfaden/
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 Bautagebuch 

Gemäß der Vereinbarung der Leistungsphase 8 ist die Bauleitung verpflichtet ein Bautagebuch zu führen. Das 
Bautagebuch dient der Dokumentation des gesamten Bauablaufs und stellt aus juristischer Sicht ein wesentliches 
Beweismittel dar.  

Der AN hat das Bautagebuch i.d.R. täglich zu führen. Hierin ist besonders täglich zu vermerken: Die vor Ort tätigen 
Firmen einschließlich der Anzahl der Mitarbeiter (firmenbezogen) und die ausgeführte Leistung einschließlich der 
räumlichen Zuordnung innerhalb des Bauwerks, die Witterungsverhältnisse, Baustellenbesuche durch den 
Arbeitsschutz, sonstige für den Baustellenbetrieb relevante Vorkommnisse und Anweisungen etc. Der AN hat 
monatlich eine Kopie des Bautagebuches der Projektsteuerung/ dem AG zu übergeben.  

 

4 Kosten 

 Allgemein 

Die Kostenermittlungen sind entsprechend der DIN 276 (2018-12) zu ermitteln.  

Es liegt im Aufgabenbereich des Architekten die Kosten für die vom ihm betreuten Baumaßnahme 
zusammenzufassen. Er integriert dabei die Kosten der anderen Leistungsbereiche, die ihm von den beteiligten 
Fachplanern zur Verfügung gestellt werden.  

Die Kosten der Kostengruppe 700 werden vom Projektleiter als eine pauschale Summe angegeben. Die 
Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben liegt beim zuständigen Projektleiter des Gebäudemanagements. 

Die jeweiligen Kosten sind dem Gebäudemanagement nach Abschluss der jeweiligen Leistungsphase vorzustellen. 
Die Ergebnisse werden nach Prüfung durch die zuständigen Projektleiter zur weiteren Bearbeitung freigegeben. 

 

 Kostenschätzung 

Die Kostenschätzung ist auf Basis der abgestimmten Vorentwurfsplanung zu erstellen.  

 

 Kostenberechnung 

Die Kostenberechnung ist auf Basis der abgestimmten Entwurfsplanung zu erstellen. Die Kostenberechnung stellt 
eine Grundlage für die politischen Beschlüsse zur Umsetzung der Maßnahme dar.  

Sollten im Rahmen der weiteren Umsetzung der Baumaßnahme zusätzliche Leistungen erforderlich sein, welche 
nicht Bestandteil der Kostenberechnung waren, bedürfen diese der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des 
Gebäudemanagements. In derartigen Fällen ist dem Projektleiter ein entsprechender Änderungsantrag gemäß 
Anlage 16.2 vorzulegen. 
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 Vorgezogener Kostenanschlag 

Im Rahmen der Leistungshase 6 sind die erarbeiteten Leistungsverzeichnisse zu bepreisen und das Ergebnis mit 
der Kostenberechnung abzugleichen. Alle wesentlichen Abweichungen von der Kostenberechnung sind bei 
Vorlage der Ausschreibungsunterlagen vom zuständigen Planer schriftlich zu begründen und eventuelle 
Kompensationsmaßnahmen zur Einhaltung des Kostenzieles darzulegen. 

 

 Kostenverfolgung 

Die Kostenverfolgung hat in Anlehnung an das Muster Kostenverfolgung gemäß Anlage 16.1 zu erfolgen. Alle 
Abweichungen vom Bau Soll sind vom Projektleiter freizugeben. Es ist in diesem Fall ein Änderungsantrag gemäß 
Anlage 16.2 einzureichen und vom Projektleiter freigeben zu lassen. Grundsätzlich ist zu jeder Vergabe von 
Bauleistungen eine aktuelle Kostenverfolgung beizufügen. 

 

 Aktivierte Eigenleistungen 

Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen als städtischer Dienstleister finanziert sich unter anderem aus den 
für städtische Nutzer erbrachten Leistungen. Diese sogenannten aktivierten Eigenleistungen belaufen sich auf 
einen prozentualen Anteil der netto Kosten der Kostengruppen 200 bis 700. Der prozentuale Anteil ergibt sich wie 
folgt: 

3,5 % für die Projektmanagement Leistungen 
1,0 % für die Bauherrenvertretung Hochbau 
1,0 % für die Bauherrenvertretung TGA 
 

Die aktivierten Eigenleistungen werden auf Basis des einvernehmlich abgestimmten Kostenrahmens, der 
Kostenschätzung, - berechnung und der Kostenfeststellung durch das Gebäudemanagement ermittelt.  

Die Ermittlung der endgültigen aktivierten Eigenleistungen erfolgt auf Basis der Kostenfeststellung. 

Die aktivierten Eigenleistungen sind nicht Bestandteil der Kostenverfolgung des extern beauftragten Planers.  

Bei der Übernahme von HOAI Leistungen durch das Gebäudemanagement ist der Anteil auf Basis einer HOAI 
Berechnung zu ermitteln und als interne Kosten in der Kostenverfolgung zu führen. 

 

 Baukostenindexsteigerung 

Die Baukosten sind auf den Zeitpunkt der geplanten Realisierung der Baumaßnahme anzusetzen. Es wird von 
Seiten des Gebäudemanagements mit einer jährlichen Baupreisindexsteigerung gemäß den Angaben des 
statistischen Bundesamtes gerechnet. Diese Indexsteigerung ist bei allen Kostenermittlungen zu berücksichtigen. 
Sie wird vom Projektleiter des Gebäudemanagements ermittelt.  
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 Risikobewertung 

Die zu erwartenden Risiken bei der Umsetzung der Maßnahme sind darzulegen und in einer Risikomatrix (auch 
monetär) zu bewerten.  

Bei Baumaßnahmen bis 10 Mio.¬ werden pauschal 5% der Baukosten angesetzt. Bei Baumaßnahmen über 10 
Mio.¬ ist die Risikomatrix anzuwenden. Die Risikomatrix wird vom Projektleiter des Gebäudemanagements erstellt 
und ist den einzelnen Kostenermittlungsarten (Kostenschätzung, Kostenberechnung, Kostenanschlag) aktualisiert 
beizufügen.  

 

5 Terminplanung 

 Allgemein 

Es sind Zeitenpläne für die Planungs-, Ausschreibungs- und Bauphase anzufertigen und fortzuschreiben.  

Die Terminplanung ist grundsätzlich als dynamischer Balkenplan zu erstellen. Die Überwachung sowie die 
Fortschreibung dieser Zeitpläne obliegen dem Planer.   

 

 Rahmenterminplan 

Der Rahmenterminplan wird bei Übernahme des Projektes vom Projektleiter des E26 erstellt. Der 
Rahmenterminplan ist vom externen Planer zu prüfen und dient als Grundlage für alle weiteren Terminplanungen. 
Alle Abweichungen während der Projektlaufzeit vom ursprünglich angedachten Rahmenterminplan sind 
unverzüglich dem Projektleiter des E26 mitzuteilen. 

 

 Ablaufplan der Planung  

Der Ablaufplan der Planung ist auf Basis des Rahmenterminplanes zu erstellen. Die Zeitpläne sollen neben der 
Dauer der einzelnen Arbeitsschritte auch Auskunft über eindeutige Zuständigkeiten geben.  

 

 Vergabeterminplan 

Der Vergabeterminplan ist vom Architekten in der Leistungsphase 5 zu erstellen und über den Projektverlauf 
fortzuschreiben. Die Vergabezeiträume für die einzelnen Vergabearten können der Tabelle gem. Anlage 16.3 
entnommen werden und sind dringend bei der Erstellung des Vergabeterminplans zu berücksichtigen! 

Grundsätzlich soll zwischen Beauftragung des ausführenden Unternehmens und dem Beginn der Arbeiten vor Ort 
ein Zeitraum von mindestens 3-4 Monaten liegen. Dieser Zeitraum ist in der Terminplanung zu berücksichtigen. 
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 Bauablaufplan 

Der Bauablaufplan ist vom Architekten bzw. Fachplaner unter Mitwirkung der anderen fachlich Beteiligten in der 
Leistungsphase 5 zu erstellen und im Projektfortschritt zu aktualisieren.  

Jegliche Abweichungen sind dem Projektleiter unverzüglich mitzuteilen.  

Durch die im Bauablaufplan definierten Ausführungszeiten der einzelnen Gewerke dient dieser auch als Basis für 
Bauverträge und ist daher zwingend vor der Vergabe der jeweiligen Aufträge zu erstellen.  

 

6 Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A 

 Vergabegrenzen/Schwellenwerte 

Die einzuhaltenden Vergabegrenzen bei der Vergabe von Bauleistungen nach VOB sind der zum Zeitpunkt der 
Vergabe geltenden Schwellenwert-Tabelle zu entnehmen. Die jeweils gültige Tabelle ist beim Projekteiter des 
Gebäudemanagements abzufragen.  

Die Vergabegrenzen sind als Mindestanforderung an die Vergaben zum jeweiligen netto Auftragswert zu verstehen 
und vom externen Architekten bzw. Fachplaner zwingend einzuhalten.  

Abweichende Vergabearten oder das Anwenden von Sonderfällen bedarf der vorherigen Zustimmung des 
Projektleiters des E26 (unter Berücksichtigung der gegebenenfalls erforderlichen internen Abstimmung).  

 

 Ausschreibungen 

6.2.1 Allgemeines  

Die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgt gewerkespezifisch. Gemäß der Schwellenwert-Tabelle ist ab 
Vergaben über 12.000,-¬ netto die Vergabestelle FB60 der Stadt Aachen zu beteiligen. Die Vergabestelle führt das 
erforderliche Vergabeverfahren durch. Die hierzu benötigten Unterlagen werden vom Architekten bzw. Fachplaner 
zur Verfügung gestellt.  

Die Vergabestelle B03 fügt den Ausschreibungsunterlagen grundsätzlich folgende Anlagen bei: 

- die Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Bauleistungen (BWB - siehe Anlage 17.1) 
- die zusätzlichen Vertragsbedingungen der Stadt Aachen (ZVB 3 siehe Anlage 17.2)  

Als Bestandteil des Vertrages gelten auch die >Allgemeinen technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen< 
(VOB/C). 

 

6.2.2 Ausschreibungsunterlagen  

Die Ausschreibungsunterlagen sind einschließlich Leistungsverzeichnis und der FB60-Vergabevorlage (Muster 
siehe Anlage 16.4) an den Projektleiter zu übergeben. Der Projektleiter stellt dem externen beauftragten Planer die 
Vergabevorlage in der aktuell gültigen Fassung zur Verfügung.  



9 

 

Nach erfolgter Prüfung der Unterlagen und der Freigabe durch den Projektleiter sind darüber hinaus folgende 
Unterlagen per Mail zu übergeben: 

- Leistungsverzeichnis als pdf-Dateien 
- bei Bedarf Planunterlagen als pdf-Dateien 
- Leistungsverzeichnis im Austauschformat GAEB 90, D83  
- sonstige Ausschreibungsunterlagen (Details, Fotos etc.) 
 

6.2.3 Angebotslaufzeit 

Die erforderlichen Laufzeiten für die einzelnen Ausschreibungsprozesse können dem >Fahrplan Vergabe< gem. 
Anlage 16.3 entnommen werden. Wie bereits unter Pkt. 5.4 erläutert sind die aufgelisteten Laufzeiten bei der 
Planung der Vergaben zwingend zu beachten, da sonst eine fristgerechte Vergabe der Bauleistung nicht 
gewährleistet werden kann.  

  

6.2.4 Fachtechnische Prüfung der Ausschreibungsergebnisse  

Die bei der Vergabestelle eingegangenen Angebote werden von der selbigen Stelle rechnerisch geprüft und 
einschließlich eines Preisspiegels dem Projektleiter übergeben. Die fachtechnische Prüfung obliegt dem 
Architekten bzw. Fachplaner.  

Für die Dauer der fachtechnischen Prüfung sind ebenfalls die Fristen gemäß >Fahrplan Vergabe< 3 Anlage 16.3 zu 
beachten und einzuhalten. Sollten die dort angegebene Frist nicht eingehalten werden können, ist die Projektleitung 
zu informieren und eine entsprechende Verlängerung der Zuschlags- und Bindefrist bei den Bietern in Abstimmung 
mit FB60 zu erwirken. 

Die Prüfung der eingegangenen Angebote hat in Rot zu erfolgen. Alle Preis- oder Fabrikatsangaben sind mit einem 
entsprechenden Prüfvermerk zu versehen. 

Eine Auftragsvergabe kann nur erfolgen, wenn folgende Unterlagen des Bieters vorliegen: 

- gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes 
- gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung der Krankenkasse 
- gültiger Nachweis über bezahlte Haftpflichtversicherung 
- gültige Bescheinigung über die Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft 
- ggf. Eintragung in die Handwerksrolle  

Die Angebote sind auf die Vollständigkeit dieser Unterlagen durch den extern beauftragten Planer zu überprüfen. 
Fehlende Unterlagen sind mit einer entsprechenden Fristsetzung ggf. nachzufordern.  

Die geprüften Angebotsunterlagen sind mit einem Vergabevorschlag (gemäß Anlage 16.5) und mit einem 
Inhaltsverzeichnis versehen dem zuständigen Projektleiter zu übergeben.  

Jedem Vergabevorschlag ist grundsätzlich eine aktuelle Kostenverfolgung beizufügen. 
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7 Rechnungsprüfung VOB 

 Allgemein 

Die Rechnungen der Unternehmer werden an den extern beauftragten Planer versandt. Der AG erhält parallel eine 
Rechnungskopie per Mail als pdf-Datei oder in Papierform. Die Rechnungsprüfung hat in rot zu erfolgen. Alle 
Einheitspreise, Massen und Gesamtpreise sind klar ersichtlich mit einem Prüfvermerk zu versehen. 

Alle eingehenden Rechnungen sind grundsätzlich vom extern beauftragten Planer auf Prüffähigkeit zu 
untersuchen. Sollte eine Rechnung nicht prüffähig sein, ist die nicht Prüffähigkeit der Rechnung dem ausführenden 
Unternehmen unmittelbar innerhalb der Fristen der VOB/B mitzuteilen. 

Die Zahlungsziele der VOB/B sind grundsätzlich einzuhalten.  

 

 Formale Anforderungen an die Rechnungsprüfung/rücklauf 

Die geprüften Rechnungen sind grundsätzlich mit einem Rechnungsdeckblatt gemäß Anlage 16.6 inklusive aller 
Anlagen (Aufmaße, Stundenzettel etc.) zu überreichen. Bei Korrekturen durch das Gebäudemanagement sind 
diese entsprechend zu übernehmen und im Deckblatt zu korrigieren. 

 

 Frist zur Rechnungsprüfung 

Die Rechnungsprüfung hat zeitnah zu erfolgen.  Die geprüfte Rechnung ist 6 Werktage vor Ablauf des 
Zahlungsziels beim zuständigen Sachbearbeiter einzureichen.  
Bei verspäteter Vorlage der geprüften Rechnung kann eine Zahlung innerhalb der Zahlungsfristen der VOB/B nicht 
gewährleistet werden .Im Falle eines verlorenen Skontoabzugs behält sich das Gebäudemanagement vor, diese 
Summe als Schadenersatz beim prüfenden Planer geltend zu machen.  

 

 Vergütung von Zusätzlichen Leistungen 

Sollten nach Beauftragung zusätzliche Leistungen erforderlich sein, die über das vertraglich vereinbarte Maß 
hinausgehen ist beim ausführenden Unternehmen unmittelbar eine Nachtragsangebot anzufordern. Dieses ist vom 
Planer zu prüfen und dem Gebäudemanagement mit einer Begründung vorzulegen. 

 

 Vergütung von Leistungen im Stundennachweis 

Leistungen im Stundennachweis können generell nur nach vorheriger Prüfung und Freigabe durch den Bauleiter 
zur Zahlung freigegeben werden. Die Leistungen sind unmittelbar, jedoch spätestens 7 Tage nach Erbringen dem 
zuständigen Bauleiter vorzulegen. Verspätet vorgelegte Leistungen im Stundennachweis werden nicht anerkannt.  
Die entsprechenden Stundennachweise müssen mindestens folgende Inhalte aufweisen: 

- Name Mitarbeiter inkl. Position 
- Qualifikation des Mitarbeiters 
- Zeitpunkt der Leistungserbringung 
- Dauer 
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- Tätigkeitsbeschreibung 
- Angaben zu Maschinen- und Geräteeinsatz  

Die Prüfung auf Vollständigkeit der Stundennachweise gemäß der obigen Auflistung obliegt dem Planer. Sollten 
Teile der Anforderungen an Stundennachweise nicht enthalten sein, werden diese entsprechend nicht vergütet. 
Die Stundennachweise sind grundsätzlich vom verantwortlichen Mitarbeiter des beauftragten Unternehmens als 
auch vom Bauleiter zu unterschreiben.  

 

 Skonto 

Bei den Rechnungen ist grundsätzlich der gegebenfalls vertraglich vereinbarte Skontoabzug zu berücksichtigen.  
Sollte aufgrund der verspäteten Rechnungsprüfung des extern beauftragten Planers eine Zahlung der Rechnung 
innerhalb der Zahlungsziele der VOB/B für das Gebäudemanagement der Stadt Aachen nicht möglich sein, gehen 
alle eventuellen finanziellen Schäden zu Lasten des Verursachers. 

 

 Information über Prüfergebnis 

Das Ergebnis der Prüfung der Abschlagsrechnungen kann vom extern beauftragten Planer grundsätzlich mit dem 
ausführenden Unternehmen kommuniziert werden. Bei strittigen Sachverhalten hat eine vorherige Rücksprache 
mit dem Projektleiter des E26 zu erfolgen. 

Die Mitteilung über die geprüfte Schlussrechnung erfolgt durch das Gebäudemanagement der Stadt Aachen. Das 
beauftragte Unternehmen wird über das Ergebnis der Schlussrechnungsprüfung nicht vom extern beauftragten 
Planer informiert. 

 

8 Honorarrechnungen 

 Allgemeine Anforderungen an Honorarrechnungen 

Honorarrechnungen sind prüffähig in angemessenen Abständen einzureichen. Die Honorarermittlung erfolgt 
entsprechend dem geschlossenen Honorarvertrag. 

 

 Vergütung von Zusätzlichen Leistungen 

Sollten nach Abschluss des Honorarvertrages zusätzliche Leistungen erforderlich sein, ist analog Pkt 7.4 zu 
verfahren und dem Gebäudemanagement der Stadt Aachen ein entsprechendes Nachtragsangebot vorzulegen.  

 

 Vergütung von Leistungen im Stundennachweis 

Leistungen im Stundennachweis sind spätestens 14 Tage nach Erbringen dem zuständigen Projektleiter 
vorzulegen. Verspätet vorgelegte Leistungen im Stundennachweis werden nicht anerkannt.  Die entsprechenden 
Stundenachweise müssen mindestens folgende Inhalte aufweisen: 
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- Name Mitarbeiter inkl. Position 
- Qualifikation des Mitarbeiters 
- Zeitpunkt der Leistungserbringung 
- Dauer 
- Tätigkeitsbeschreibung 

Sollten Teile der Anforderungen an Stundennachweise nicht enthalten sein werden diese entsprechend nicht 
vergütet. 

 

 Rechnungsprüfung Grundleistungen 

Die Teilleistungen, welche innerhalb der einzelnen Leistungsphasen gemäß HOAI beauftragt sind, werden 
grundsätzlich als Leistungssoll angesehen und sind entsprechend vertraglich vereinbart. Der Entfall einzelner 
Teilleistungen bedarf der Zustimmung des Projektleiters des Gebäudemanagements. 

Die Bewertung der einzelnen Teilleistungen erfolgt im Rahmen der Rechnungsprüfung der Honorarrechnung nach 
den aktuellen >Siemons Tabellen<. Bei nicht erbrachten Teilleistungen wird eine entsprechende Kürzung der 
Honorare für die Teilleistungen entsprechend der Teilleistungsbewertung innerhalb der besagten Tabellen 
vorgenommen. 

 

9 Abnahme von Bauleistungen 

 Vollmacht 

Der externe Architekt hat grundsätzlich keine Vollmacht zur rechtsgeschäftlichen Abnahme von Leistungen nach 
VOB/B.  

Der Abnahmetermin mit den bauausführenden Unternehmen kann nach vorheriger Absprache nur in 
Ausnahmefällen ohne Teilnahme des entsprechenden Projektleiters bzw. des Bauherrenvertreters der TGA beim 
Gebäudemanagement erfolgen. Die Legitimation der Abnahme erfolgt im besagten Fall durch nachträgliche 
Unterschrift des Projektleiters bzw. des Bauherrenvertreters der TGA. 

 

 Art der Abnahme 

Grundsätzlich hat eine formelle Abnahme ab einer Schlussrechnungssumme größer 12.000,-¬ netto zu erfolgen. 
Als Abnahmeprotokoll ist die Vorlage der Stadt Aachen (siehe Anlage 16.7) zu verwenden.  
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10 Bauliche Standards der Stadt Aachen 

Bei der Planung und der baulichen Umsetzung aller Baumaßnahmen sind die Vorgaben der >Aachener 
Planungsbausteine< zu berücksichtigen. Die aktuelle Version steht unter  

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/gebaeudemanagement/ABTEILUNGEN/4_Hochbautechn
isches_GM/Aachener_Planungsbausteine_20131/Aachener_Planungsbausteine_10_05_2013.pdf 

 als Download zur Verfügung. 

Handelt es sich bei der umzusetzenden Baumaßnahme um eine Kindertagesstätte ist darüber hinaus der 
>Kindertagesstätten Leitfaden + Ausstattung< zu berücksichtigen. Die hier aktuelle Version kann unter dem 
folgenden Link abgerufen werden:  

https://www.aachen.de/de/stadt_buerger/planen_bauen/gebaeudemanagement/ABTEILUNGEN/4_Hochbautech
nisches_GM/Aachener_Planungsbausteine_Bilder/201007_Raumbuch-komplett_Stand-10--2020.pdf 

 

Abweichungen von den dort festgelegten Vorgaben bedürfen der Zustimmung des Projektleiters des 
Gebäudemanagements. 

 

11 Bauleistungsversicherung 

 Allgemeine Anforderung 

Für den Abschluss einer Bauleistungs- und Feuerrohbauversicherung sind vom Planer die Formulare gemäß 
Anlage 16.8 auszufüllen. Das Gebäudemanagement führt im Anschluss ein Vergabeverfahren durch, über dessen 
Ausgang der Planer informiert wird.  

Die in der Kostenberechnung zu berücksichtigenden, anfallenden Kosten für die Bauleistungsversicherung werden 
dem Planer mitgeteilt und sind bei den Ausschreibungsunterlagen als Umlage zu berücksichtigen.   

Die Kosten für die Bauleistungsversicherung werden anteilig von den ausführenden Unternehmen getragen. Ein 
entsprechender Passus mit Angabe der prozentualen Umlage ist in den Vorbemerkungen der jeweiligen 
Ausschreibungen zu implizieren.  

In der Regel werden für die Bauleistungsversicherung durch die Stadt Aachen 0,5% der Schlussrechnungssumme 
des Gewerkes in Abzug gebracht. 

 

 Abschluss bei Neubauten 

Bei Neubaumaßnahmen wird ab Gesamtkosten (KG 200 bis 500) von 50.000 ¬ brutto von Seiten des 
Gebäudemanagements eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen. 
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 Abschluss bei Umbau/Sanierung 

Bei Umbaumaßnahmen und Sanierungen erfolgt eine gemeinsame Risikoabschätzung zum Thema der 
Mitversicherung des baulichen Bestandes zwischen dem externen Architekten/ Ingenieur und dem zuständigen 
Projektleiter des E26. Die Entscheidung über den Abschluss einer Bauleistungsversicherung erfolgt von Seiten des 
Gebäudemanagements. 

 

12 Bauwasser, Baustrom, Bauschild 

 Bauwasser 

Die Stadt Aachen stellt den ausführenden Unternehmen Bauwasser zur Verfügung. Die Kosten für das Bauwasser 
übernimmt die Stadt Aachen.  

 

 Baustrom 

Die Stadt Aachen stellt den ausführenden Unternehmen Baustrom zur Verfügung. Die Kosten für den Baustrom 
werden analog dem Thema Bauwasser von der Stadt Aachen übernommen.  

 

 Bauschild 

Bei allen Baumaßnahmen ab einem Investitionsvolumen von 500.000 ¬ ist ein Bauschild an signifikanter Stelle 
aufzustellen. Das Bauschild ist als Hinweis auf die Baumaßnahme zu verstehen und soll Informationen zum 
Entwurfsverfasser und den beteiligten Ingenieurbüros beinhalten.  

Hinweise auf die bauausführenden Unternehmen sind nicht vorgesehen. Eine Beschriftung des Bauschildes mit 
den beteiligten Gewerken ist nicht gewünscht.  

Im Falle einer Förderung durch Land oder Bund ist unabhängig vom Investitionsvolumen in geeigneter Weise auf 
die Förderung hinzuweisen. Hierbei sind die jeweiligen Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheides zu 
berücksichtigen.  

Das Layout des Bauschildes erfolgt im Corporate Design der Stadt Aachen und wird vom Gebäudemanagement 
erstellt. Auf Basis des erstellten Layouts wird vom externen Architekten ein Bauschild ausgeschrieben und 
aufgestellt. 

Die Art des Bauschildes (Standschild, Wandschild, Banner) wird in Abstimmung mit dem Projektleiter und 
Berücksichtigung der Örtlichkeiten der Baustelle festgelegt. 

Die anfallenden Kosten für das Bauschild werden von der Stadt Aachen getragen.   
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13 Schadstoffe 

 Schadstoffkataster 

Das Gebäudemanagement unterhält ein Schadstoffkataster, welches vom Schadstoffbeauftragten des E26 Herrn 
Lenzen-Gasper gepflegt wird. Die Dokumentation der Schadstoffe ist ein dynamischer Prozess, der daher einer 
kontinuierlichen Entwicklung bedarf.  

Sind bauteilzerstörende Maßnahmen in Innenräume vorgesehen, ist Herr Lenzen-Gasper stets zu kontaktieren und 
vor Beginn der Maßnahme einzubinden. Herr Lenzen-Gasper steht als zentraler Ansprechpartner zum Thema 
Schadstoffe unter der Tel.: 0241- 432 26427 oder per E-Mail rolf.lenzen-gasper@mail.aachen.de zur Verfügung.  

Es ist grundsätzlich erforderlich vorhandene Material- und Bauteilzusammensetzungen zu überprüfen und daraus 
resultierend eventuelle Gefahrstoffe wie Asbest, PCB, PAK o.ä. zu identifizieren. Im Falle von vorhandenen 
Schadstoffen ist die weitere Vorgehensweise stets mit Herrn Lenzen-Gasper abzustimmen.   

 

 VOC_Messungen 

Nach Abschluss von Neubaumaßnahmen und aller Baumaßnahmen, bei denen die Oberflächen der Innenräume 
überarbeitet wurden, werden Raumluftmessungen durchgeführt. Diese Messungen haben in einem betriebsfertigen 
Zustand der Räumlichkeiten (ohne Möblierung) zu erfolgen.  

Die VOC haben einen entscheidenden Einfluss auf die Luftqualität 3 vor allem in Innenräumen. Dieser Umstand ist 
bei allen Ausschreibungen zu berücksichtigen, es sind schadstoffarme Produkte zu verbauen.  

Jegliche durch den Bauprozess eingebrachten flüchtigen Stoffe und Gase sind im Idealfall >raus zu lüften<. Um dies 
gewährleisten zu können, ist es anzustreben das erstellte Objekt mind. 2 Monate ohne Nutzer zu betreiben.    

Die VOC-Messungen werden durch den Schadstoffbeauftragten Herrn Lenzen-Gasper begleitet. Es obliegt seinem 
Verantwortungsbereich das Gebäude zur Nutzung freizugeben.   

 

14 Schweißerlaubnis 
 

Um den Sicherheitsbestimmungen der Feuerversicherungsbedingungen sowie den einschlägigen 
Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften Rechnung zu tragen, ist die Durchführung 
feuergefährlicher Arbeiten an städtischen Objekten nur nach vorheriger Erlaubnis durch das Gebäudemanagement 
zulässig.  

Im Rahmen von Auftragserledigungen durch beauftragte Unternehmen hat der Planer dafür Sorge zu tragen, dass 
die entsprechende Erlaubnis für Heißarbeiten beantragt und erteilt wird.  Hierzu ist das als Anlage 16.9 beigefügte 
Muster >Erlaubnisschein für Heißarbeiten< zu verwenden. Darüber hinaus ist die ebenfalls als Anlage 16.10 
beigefügte Verpflichtungserklärung vom beauftragten Unternehmen auszufüllen.   
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15 Generalplanung  
 

Im Falle der Beauftragung eines Generalplaners sind ergänzend die Anforderungen gemäß Anlage 17.3 zu 
beachten. 
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16 Anlagen 3 Muster/ Formulare   

 Muster Kostenverfolgung 
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 Muster Änderungsantrag 
Stand Formular 20.12.2018  
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 Fahrplan Vergabe  
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 Muster Vergabevorlage 
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 Muster Vergabevorschlag 
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 Muster Rechnungsdeckblatt 
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 Muster Abnahmeprotokoll  
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 Muster Bauleistungsversicherung  
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 Muster Erlaubnisschein für Schweißarbeiten  
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 Muster Verpflichtungserklärung  
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17 Anlagen 3 Informationen  

 Bewerbungsbedingungen der Stadt Aachen  
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 Zusätzliche Vertragsbedingungen der Stadt Aachen  
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 Ergänzende Anforderungen an die Generalplanung  
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Stadt Aachen

Die Oberbügermeisterin

Gebäudemanagement

Lagerhausstraße 20, 52064 Aachen

Tel.: 0241 432-2600

Fax: 0241 432-2603

gebaeudemanagement@mail.aachen.de

Handlungsanweisung
Gebäudemanagement 

für externe Architekten und Ingenieure 

www.gebäudemanagement-aachen.de


